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Verantwortlichkeiten im Kita-System

Übersicht über Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten im Kita-
System
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Kommunaler Träger

• Die Gemeinde / Stadt 

oder die 

Verbandsgemeinde 

betreibt die Kita selbst, 

ggf. in einem 

Zweckverband 

gemeinsam mit 

anderen Gemeinden.   

Grundsätzlich ist Kita eine kommunale Pflichtaufgabe, also das Jugendamt als Träger der öffentlichen Jugendhilfe 

ist verpflichtet, eine ausreichende Anzahl bedarfsgerechter Kita-Plätze entsprechend der Bedarfsplanung bereit zu 

stellen. Um diese Aufgabe zu erfüllen, können die Gemeinden oder freie Träger mit dieser Aufgabe „beauftragt“ 

werden. Daraus ergeben sich im Wesentlichen folgende Möglichkeiten der Betriebs-Trägerschaft:

Kirchlicher Träger Sonstiger Freier Träger
Gewerblicher Träger 
oder Betriebsträger

• Ein kirchlicher Träger 

(i.d.R evangelisch oder 

katholisch)  übernimmt 

die 

Betriebsträgerschaft

• Sonstiger freier Träger 

(Arbeiterwohlfahrt, 

Lebenshilfe, Rotes 

Kreuz, Elterninitiativen, 

etc)

Öffentlicher Träger freier Träger

• Privat-gewerblicher 

Träger oder Betriebs-

Kita (sehr wenig 

verbreitet)

Freie Träger haben „Vorrang“ vor kommunalen Trägern → Die Gemeinde / Stadt „darf“ eine 

Kita nur dann selbst betreiben, wenn kein freier Träger dafür gefunden wird
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Kindertagesstätte

Betriebsträger Gebäudeträger

Die Trägerschaft teilt sich in folgende beiden Zuständigkeiten auf:
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Häufige Konstellationen 

Bei kommunalen Einrichtungen ist oft Betriebs- und gleichzeitig Gebäudeträger die Gemeinde / Stadt. Es 

können aber auch andere Konstellationen bestehen, z.B.

• Die Gemeinde / Stadt mietet ein Gebäude an, um dort selbst die Kita zu betreiben

• Die Gemeinde übergibt die Betriebsträgerschaft an die Verbandsgemeinde / einen Zweckverband, 

welche die Kita im Gebäude der Gemeinde / Stadt betreibt

Bei Einrichtungen freier Träger bestehen ebenfalls mehrere Möglichkeiten, z.B.

• Ein kirchlicher Träger betreibt die Kita im Gebäude der Gemeinde

• Ein kirchlicher Träger betreibt die Kita im eigenen Gebäude

• Das Gebäude wird dem Betriebsträger für die Dauer des Betriebs oder z.B. in Erbpacht überlassen

Die Konstellationen sind sehr vielfältig. Oft bestehen zudem auch individuelle Vereinbarungen, z.B. in Form 

einer Betriebskostenbeteiligung der Gemeinde
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Die Verantwortung im Kita-System ist auf vielen Schultern verteilt, es gibt nicht die eine Institution oder Behörde, 

die für alles zuständig ist. Dementsprechend exisitiert auch nur in wenigen Fällen eine „Weisungsbefugnis“ der 

Verantwortungsträger untereinander.

Ministerium für Bildung 

Elternvertretungen

Kreis-/ Stadt-Jugendamt

Kommunen

Fachkräfte

Träger

Kita
Landesjugendamt



Verantwortungsgemeinschaft

6

Für Eltern sind die Verantwortlichkeiten in diesem komplexen System nicht immer transparent. Auf den folgenden 

Seiten sollen die Zuständigkeiten hinsichtlich Kitas für eine Auswahl relevanter Aufgaben dargestellt werden.

Kreisjugendamt Landesjugendamt

• Sicherstellung bedarfsgerechter Angebote in 

Kindertagesstätten, Kindertagespflege und 

Horten (Bedarfsplanung)

• Pädagogische Beratung der kommunalen 

Einrichtungen

• Berechnet den Personalschlüssel (hat aber 

keinen Einfluss auf auf das 

Personalmanagement)

• Abrechnung der Personalkostenerstattung 

mit dem Land

• Betriebserlaubnis der Kita

• Verletzung von Elternmitwirkungsrechten

• Kindeswohlgefährdungen

• Aufsichtsbehörde hinsichtlich der Einhaltung 

gesetzlicher Vorgaben der Betriebserlaubnis 

und des Kinderschutzes

• Beratung des Jugendamtes
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Für Eltern sind die Verantwortlichkeiten in diesem komplexen System nicht immer transparent. Auf den folgenden 

Seiten sollen die Zuständigkeiten hinsichtlich Kitas für eine Auswahl relevanter Aufgaben dargestellt werden.

Betriebsträger Gebäudeträger

• Gebäude & Aussengelände

•  Ausreichende Größe

• Infrastruktur (Heizung / Klima, Fenster, etc)

• Zustand (Wasserschäden, Schimmel, Fenster, 

etc. 

• Sicherheit (z.B. Einklemmschutz)  

• Bauliche Ausstattung

• Pädagogische Konzeption

• Personalmanagement (ausreichende Anzahl 

von Fachkräften, Vertretungskräfte, 

Qualifikation, Fortbildung, personelle 

Besetzung, etc)

• Sachausstattung (Möbel, Spielsachen, 

Bastelmaterial, etc)

• Familienorientierung und Elternbeteiligung 
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Kreisjugendamt Landesjugendamt

• Die Kita ist voll belegt und die Leitung kann 

mir keinen Platz für mein Kind anbieten

• Die angebotenen Betreuungszeiten reichen 

nicht aus

• Wegen ständiger Personalausfälle in der Kita 

reichen die daraus entstehenden 

Betreuungszeiten nicht aus. 

• Mein Kind muss mit dem Bus zur Kita 

gebracht werden, weil keine Kita im Ort ist

• Es finden keine Wahlen des Elternausschusses 

statt

• Der Elternausschuss wird an seiner Arbeit 

gehindert

• Der Elternausschuss wird bei wesentlichen 

Fragen des Kita-Alltags (z.B. Änderung der 

Konzeption) nicht angehört.

• Ich beobachte Kindeswohlgefährdende 

Situationen und die Leitung / der Träger 

unternehmen trotz Kenntnis darüber nichts
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• Eingewöhung & Entwicklungsstandgespräche

• Bezugserzieherin meines Kindes soll 

gewechselt werden

• Mein Kind isst in der Kita nicht, weil das Essen 

nicht genießbar ist

• Ich wünsche mir mehr Angebote im Freien für 

mein Kind

• In der Kita herrscht kein guter Umgangston 

unter den Kindern

• Die Spielmaterialien sind nicht altersgerecht 

oder veraltet

• Die sanitären Anlagen sind in schlechtem 

Zustand

• Das Spielgerät auf dem Aussengelände ist seit 

Monaten wegen Mängel gesperrt

• Ein Barrierefreier Zugang zum Gebäude wird 

benötigt

• Die Räumlichkeiten sind im Sommer viel zu 

warm

• Es fehlt ein Sonnenschutz am Aussengelände

Betriebsträger Gebäudeträger
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Die verschiedenen Verantwortungsträger stehen sich nicht in einer Art „Rangordnung“ gegenüber! Es besteht 

grundsätzlich keine „Weisungsbefugnis“. Beispiele:

• Es gilt grundsätzlich die Trägerautonomie. Dies bedeutet, dass alleine der Träger für das pädagogische 

Konzept, die Personalausstattung, die Qualitätssicherung, etc. verantwortlich ist! Gesetzliche 

Rahmenbedingungen müssen eingehalten werden. Das Landesjugendamt überwacht beispielsweise ob 

ausreichend Personal für die anwesenden Kinder eingesetzt wird, es hat aber keine Mitsprache bei personellen 

Entscheidungen oder wie viel Vertretungskräfte eingestellt werden sollen.

• Das Landesjugendamt ist keine übergeordnete Behörde der Kreis- und Stadt-Jugendämter! Jede Behörde hat 

ihre eigenen Aufgaben und Verantwortlichkeiten. 

• Das Kreisjugendamt ist zwar verantwortlich dafür, dass ausreichende Kita-Plätze vorhanden sind, es kann aber 

selbst keine schaffen (im Gegensatz zu Stadt-Jugendämtern). Die Gemeinden und Träger sind die 

„Erfüllungsgehilfen“ des Jugendamtes. Das Jugendamt kann aber eine Gemeinde nicht dazu verpflichten, z.B. 

eine erforderliche Erweiterung der Kita vorzunehmen. Dennoch richtet sich der u.U. einklagbare 

Rechtsanspruch auf durchgängig mindestens sieben Stunden Betreuung gegen das Jugendamt, nicht die 

Gemeinde.
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Aufgrund der vielfältig verteilten Verantwortlichkeiten ist es von enormer Bedeutung, sich mit seinen Anliegen an 

die richtigen Personen / Stellen zu wenden. Sind sich Eltern unsicher, an wen sie sich wenden können, sollte der 

Elternausschuss der erste Ansprechpartner sein. Dieser kann sich bei Unsicherheiten wiederum vom 

Kreiselternausschuss beraten lassen.  Eltern können sich auch gerne direkt an den Kreiselternausschuss wenden.

Wichtige Ansprechpartner der für SÜW zuständigen Behörden sind:

Kreisjugendamt Landesjugendamt

Hannelore Schlageter (Abteilungsleitung)
hannelore.schlageter@suedliche-weinstrasse.de
Tel: 06341940-750

Mario Bierle (Leitung Referat Kindertagesstätten)
mario.bierle@suedliche-weinstrasse.de
Tel: 06341940-761

Stefanie Löckel
Loeckel.Stefanie@lsjv.rlp.de
Tel: 06341 26-449 

post@keasuew.de https://keasuew.de 

Zur Webseite der Kreisverwaltung mit weiteren Infos Zur Webseite des Landesjugendamtes mit weiteren Infos

mailto:hannelore.schlageter@suedliche-weinstrasse.de
mailto:mario.bierle@suedliche-weinstrasse.de
mailto:Loeckel.Stefanie@lsjv.rlp.de
mailto:post@keasuew.de
https://keasuew.de/
https://www.suedliche-weinstrasse.de/ihre-kreisverwaltung/jugend-soziales-gesundheit-schulen/jugend-und-familie/
https://lsjv.rlp.de/themen/kinder-jugend-und-familie/kindertagesstaetten
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